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21 2298-01/84 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Straßenverkehrs
ordnung 1960 geändert wird 
(11. StVO-Novelle); 

Stellungnahme 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1010 Wi e n 

_ . -.• _---_.� .. - .. --- . .. __ .. _._-

; Letrifft GESETZENTWU/<r 
I ZI..-.. _ .. __ ..... _ ........ �4-. -GEl194-

Datum: 02. AUG. 1984 

I Verteilt.i.f{�.:.._��._ 

2),. k?�'ät'\c:::l � �cI:.-c, . 

Der Rechnungshof beehrt sich, entsprechend einer Ent

schließung des Nationalrates fünf Ausfertigungen jener 

Stellungnahme vorzulegen, die er zu dem ihm mit dem 

Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr vom 

15. Juni 1984, 21 72.500/1-IV/5-84, versendeten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenverkehrsord

nung 1960 geändert wird (11. StVO-Novelle) und zu weite

ren damit verbundenen Fragen abgegeben hat. 

Anlagen 

Für dle Rirh tigkeit 

�?le: 

1984 07 27 

Der Präsident: 

Broesigke 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Straßenverkehrs
ordnung 1960 geändert wird 
(11. StVO-Nove1le); 

Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium 
für Verkehr 

Karlsplatz 1 
1015 Wi e n 

Der Rechnungshof bestätigt den Eingang des mit do Schrei

ben vom 15. Juni 1984, Zl 72. 500/1-IV/5-84, versendeten 

Entwurfs eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenver

kehrsordnung 1960 geändert wird (11. StVO-Novelle) und 

teilt mit, daß dagegen vom Standpunkt der Rech�ungs- und 

Gebarungskontrolle kein Einwand besteht. Für eine allge

meine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

im Sinne des § 20 Abs 2 der StVO scheinen die Vorteile 

einer solchen Regelung zu überwiegen, doch könnte ab

schließend erst nach Kenntnis bestimmter Textvorschläge 

Stellung genommen werden. 

1984 07 27 

Der Präsident: 

Fur (h" Ri("hti;;kf':� 
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Broesigke 
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